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Verteilt S.'1gr 

Wien, 27. Juni 1985 

Betrifft: Stellungnahme des Zentralausschusses der Hochschullehrer östpIreichs 

zum Entwurf ein8S Bundesgesetzes über die Organisation der Akademie 

der bildenden Künste .Wien. 

Der Zentralausschuß der Hochschullehrer begrüßt die längst fällige Reform der 

organisationsrechtlichen Vorschriften der "Akademie der bildenden KlL~te in 

Wien" durch den vorliegenden Entwurf. Als einzige Hochschule des Bundes hat 

die Akadl?'ffiie noch ein Organisationsrecht, das in keiner Weise den Gegebenhei­

ten eines modernen Hochschulbetriebes Rechnung trägt. Die Mitbestimnung der 

beteiligten Gruppierunqen einer Hochschule sind wesentliche Merkmale der ande­

ren Organisationsgesetze (UOG, KHOO) und sanit auch ein Eckpfeiler dieser 

Gesetze. Der Entwurf ist eine adäquate Rechtsvorschrift, die dem Hochschulbe­

trieb der "Akademie der bildenden Künste in Wien" voll Rechnung trägt. 

Mit Genugtuung wird auch die Einarbeitung der verschiedenen Novellierungsvor­

schläge zum KHOG bemerkt, sodaß dieser Entwurf auch für eine längst fällige 

Reorganisation (Novellierung) des KHOG äußerst interessant erscheint. 

Der Zentralausschuß der Hochschullehrer hofft, daß einer organisationsrecht­

lichen Vereinheitlichung der Kunsthochschulgesetzgebung auf der Basis dieses 

Entwurfes nichts mehr im Wege steht. 

Die starke Betonung dienstrechtlicher Aspekte hat leider in einigen Passagen 

dazu geführt, daß ein zukünftiges "Hochschullehrerdienstrecht" entweder prä­

judiziert -, bzw. sein Inkrafttreten eine Novellierung auslösen müßte. Global­

bereiche, aus denen Schwierigkeiten erwachsen könnten, sind vor allem die 

Mittelbaustruktur mit dem gewaltigen Uberhang an Lehraufträgen (versteckten 

Planstellen). Ein solches Detail wäre der Besitz der österreichischen Staats­

bürgerschaft für das passive wahlrecht, etc. 
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Weiters erscheint die Schaffung einer bevollmächtigten Habilitationskcmnission 

aus Gründen der Verwaltllngsvereinfachung und Uberschaubarkeit sinnvoll und not­

wendig. 

Detailstellungnahrne: 

§§ 6.3; 7. 1; 9; 12 (1); 13 (1); 25 (1) 

Eine Ergänzung durch den Bereich "künstlerisch - praktisch" der an der Akademie 

eine nicht unwesentliche Bedeutung hat, scheint notwendig. 

§ 7. lei 2ai 2b 

Das Recht (analog § 23 (1) UOG auf Benützung der Hochschuleinrichtungen soll 

verankprt werden. 

§ 7. 2. a 
Hier muß ergänzt werden; Wenn sie mit der Abhaltung einzelner Lehrveranstal­

tungen betraut werden, besitzen sie eine auf diese Lehrveranstaltung bezogene 

Lehrbefugnis . 

§ 7. 2. c 

Es fehlt die " 

UOG. 

§ 8 

vertretene Fertigkeit" (analog § 23 (1) lit. b Abs. 3 aal 

Da eine mißbräuchliche Verwendung befürchtet wird (auch aus der Größe der 

Einheiten), wird die Bestellung von Studienassisteriten· abgelelmt. Die be­

treffenden Paragraphen sollten ersatzlos gestrichen werden. 

§ 11 (2) 

Da am Prinzip der Ausschreibung festgehalten werden soll, der "dringende Be­

darf" aber wenig präzise erscheint, sollte die Fonnulierung " ••• bei Gefahr 

im Verzug kann das Akademiekollegium beschließen, •.. " verwendet werden. 

§ 12 (1) 

Die "Nichtzuteilung" zu einer Einrichtung der Hochschule wurde nicht berück­

sichtigt - daher dem Akademiekollegium zuzuordnen. 

§ 13 (6) 

Die Altersgrenze ist zu streichen. 
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§ 14 (4) 

Es soll eingefügt werden "die Vielfalt künstlerischer, künstlerisch-wissen­

schaftlicher und wissenschaftlicher Lehnneinungen" (analog § 28 (1) UOG). 

§ 14 (5) 

Da nicht alle Gruppienmgen der Akademie vollzählig im Akademiekollegium 

vorhanden sind, sollte im Sinrie der Transparenz der Entscheidungsabläufe 

die Analogie mit dem § 28 (Abs. 2 u. 3) UCX; gewahrt bleiben. 

§ 16 

Um den eigentlichen Sinn einer Gastprofessur zu erhalten, sollte die Be­

stellungsdauer 2 Semester nicht überschreiten. 

§§ 18 (1), (3) Abs. 2, 19 (3) 

Der im § 1 (1) des Entwurfes angeführte "wissenschaftliche Bereich" fehlt 

hier und sollte ergänzt \'Je.rden. 

§ 19 (1) lit. 5 

sollte lauten: dieses Fach in seinem ganzen Umfang oder einem Teilbereich zum 

Wirkungsbereich der Akademie gehört. 

§ 21 (2) 

Die Zuteilung einer Planstelle an m ehr e r e Meisterschulen (Institute) 

erscheint der relativ geringen Größe der Einheiten (der Fachrichtungen) wegen, 

"Weder sachlich sinnvoll, noch personell wünschenswert und ist daher abzulehnen. 

Die letzten zwei Sätze wären daher gegenstandslos. 

§ 23 (1) 

Die Vergabe von Lehraufträgen auf bestinmte oder unbestimmte Zeit (analog 

§ 43 (2) UOG müßte impliziert sein. 

Der Klarheit wegen (ein renumerierten Lehrauftrag ist keine Ausnahme) sollte 

die Diktion § 43 (2) UOG verwendet werden. 

§ 28 (1) 

In der Zusarrroonsetzung des Akademiekollegiums fehlt (analog § 76 (1) U<X.;) 

" 1 Mitglied aus dem Kreis der Hochschuldozenten und Assistenten mit gleich­

zuhaltender Eignung". 

Da die Systanatik sonst praktisch überncmnen wurde ist unverständlich, ~­

halb dieser Teil fehlt Die FollIIlllierung "... gemäß § 7 Z 1 lit. e" kann 

daher entfallen. 
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§ 28 (2) 

Nicht nur im UOG wird in solchen Fällen aufgerundet. Warum gerade hier mit 

einer Abrundung begonnen werden soll, ist nicht einsichtig. 

§ 28 (8) 

Die Entsendung durch den DienststeIlenausschuß wäre (nicht nur von der Zustän­

digkeit her - Lehraufträge !) ein Novurnin der vergleichbaren Gesetzgeb.mg und. 

zudem (nur in einem Teilbereich) underrokratisch. Die M5glichkeit der direkten 

wahl wird seit langem praktiziert und Im1ß auch hier vorgesehen VJerden. 

§ 28 (9) 

Wie im Falle § 28 (8) - direkte Wahl. 

§ 30 (3) 

Ein Stellvertreter des Aakdemiedirektors muß von vorneherein feststehen, da 

ein kurzfristig bestirrmter Stellvertreter über die Agenden des .Akademie­

direktors gar nicht bescheid wissen kann. 

§ 34 (2) 11 

Soll lauten (analog UOG): " die Erteilung von Lehraufträgen. Es ist darauf 

f 

zu achten, daß Lehraufträge nicht zur Ahleckung von Planstellen ve:rwerdet wen1en". 

§ 34 (17) 

Eine "Auf teilung der Mittel" ohne "Kontrolle der antragsgemäßen Verwendung" 

stellt ein eher untaugliches Mittel dar. Diese Kontrolle der antragsgE!llläßen 

Verwendung sollte unbedingt eingebunden werden. 

§ 37 (3) 

Aus der Zusanmensetzung des Akademiekollegiums nicht notwendig, im UOG und 

KlDG nicht vorhanden und zudem kanpliziert - ersatzlos zu streichen. 

§ 37 (5) 

Die "Auflage des Protokolls" wird als zu umständlich empfunden (lesen -­

Protokollkorrekturen), deshalb sollte die FOnrnllierung lauten: It ••• ist 

innerhalb von 2 Wxhen allen Mitgliedern und. Ersatzmitgliedern zuzulei.ten und 

im selben Zeitraum dem Bundesministerium für Wissenschaft und. Forschung vor­
zulegen" •. 

14/SN-147/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)4 von 5

www.parlament.gv.at



0. 
- 5 -

§ 39 (7) 

Eine Wiederwahl sollte nur einmal zulässig sein. 

§ 40 (1), (2) 

Der "Stellvertreter des Rektors" sollte ein g e w ä hIt e r Lehrer sein. 

Daher nicht nur eine Neuwahl bei dauernder Verhinderung. Da ein Rektor unter 

Unständen nicht nur aus Altersgründen nicht wiedergewähltwird, erscheint 
, 

eine Autanatik (Prorektor) auch aus Gründen der Zusanmenarbeit nicht lltmer 

sinnvoll. 

§ 50 (2) 12 

Hier sollte durch die Einfügung If 

siert werden. 

die administrative Mitwirkung" präzi-

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Zentralausschuß : 
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